
'" 'REPUBLIK OSTERREICH 
BU N DESM I NISTER I UM 

FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

(!7. :0 017n-17!Q? 
-- ..... """ .. .., -- ~ I - --." _-.. 

Sachbearbeiter: 
OKmsr Dr, 

Entwurf pi DPS Bundes (J!",set ?ps iiher 
den Zugang zu Informationen über 
die Umwelt (Umweltinformations-
0psptZ) ; 

Kl.: 2449 

J;.n das 

1017 Wien 

_~um: 1 4. APR, 1992; 

I vertcjlt?.~: .... ~.P.r.U....199i~,." L... , .. -= - ,,,,,,_TI' ~"'" .. --~-- ---
( 

.::2( I h'c (. '-' L ~.~ ;; 

in der Anlage 25 Ausfertigungen der ho. 

dem vam Bundesministe:rhun für Umwelt, Jugend und Familie 

upp:;enrl.eten Umwelt.i nformar.ions:gespt7., 

25 Beilagen 

10. April 1992 
Für den Bundesminister: 

i.v. F end e r 

FUr die Richtigkeit 
t1er A'usfprt'1 gnng ~ 

~ 

7530-0-120-0371 
BMLV R 119 
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• REPUBLIK OSTERREICH 
B U N DESM I NISTER I UM 

FDR LANDESVERTEIDIGUNG 

0..'7 in- n-i7!<_i 7/0') 
....... ~ ...... ..., • .., -'- I I ~ _. I I .", "-

Ent~lrf etnps Bunde8gese~~es tiber 
den Zugang zu Tnformatinnen tiber 
die Umwelt (Umweltinformations-
0esetz) ; 

stellungnahme 

.\n das 

Bundesminis":,=ri1.l .. 1"!'! für 

1Tm~velt; Jugend llnd Farni 11e 

Sektion II 

Untere Dona.ustraße 11 

Zu dem der do. 

Sa.chb,=a.rbeiter: 
OY'-'ITTIsr Dr. Fender 

Klo! 2449 

Note vom 23. März 1992, 

GZ 14 4761/21-II/5/92, '!ersendet'=!l Enbmrf eines Umwelt

infoX"rnati onsge.c;e~ 7.e8 heehrr sjr.h das Blmde.c:::mi nisteri 11m für 

Landes'lerteidigl.lng tr"lie folgt Stellung zu nep.u711en: 

Im gegenständlich,=n Entwurf ist das Recht auf freien 

Zugang zu UmweJtdaten sowie e3ne weitgehende Verpflichtung 

der Verwaltungsorgane zur Auskunftserteilung vorgesehen. 

Aus den Bestimrnungen des gegenständlichen im Entwurf 

vorliegenden Geset~es ergibt sich fUr den Wtrkung~hereir.h 

des ho. Ressorts, daß insbesondere Daten über die gesamte 

militärische Munitions-, Sprengstoff- und den Großteil der 

Betriebsmittelbevorratung nicht mehr der militärischen 

Geheimhaltung unterliegen sondern jeder Person auf 

deren lmfrage mi tgeteil t werden müßten _ Darüber hina.us 

müßten 

7530-0-120-0371 
BMLV R 119 

nahez.u aJle gegenwäortigen und geplanten 
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militärischen Vorhaben als Umweltdaten dem Bundesminister 

fiir Umwelt, ,Jugend und Prtmi] i p auf dessen Verlangen 

bekanntgegeben werden, wobei hinsichtlich dieser Daten die 

.zmfnahme in die TJmv-leltdatenbank oder eine sonstige Veröf

fentlichung nicht all~geschln~~~n werden k5nnt~. 

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die vorgese-

hene Rechtslage zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 

der Interessen der mj Li täri ,~chpn T,<3nClps\lerteid igl1ng fUhren 

würde, \vodurch die ErfÜllung der verfassungsgesetzlichen 

Aufgaben des Bundesheeres nicht mehr gewährleistet wäre. 

Das hn. Ressort bewertet die Schaff1)ng lJmf-3s,spnopr 1)nn 

zeitgemäßer BestimJTlungen über ·die Umweltinformation 

posi ti v, Der umfassenden Information über TJm\·,el tdaten 

müßten jedoch unbpding~ Schr~nkpn ge~etz~ werden, wenn 

Interessen der Staatssicherheit, dazu zählen insbesondere 

die verfassungsrechtlichen Aufgaben der militärischen 

LandesverteiCl;gung, dies erfordern. R~ wird in diesem 

ZusamJTlenhang ausdrücklich dara-uf h.i.nge~~·:~ese!~, daß es sich 

bei den Daten, deren freie Zugängli~hkeit ""r!""1n("!li~ht-...... __ .. - :J------

des § 255 StGB oder um militärische Geheimnisse im Sinne 

des § 2 Z 6 MilStG handelt, hinsichtlich derer ein beson

r'ieres strafrecht) ichp~ Schutzhediirfni ~ hesteht und deren 

Verrat, Preisgabe und Aussp~hung vom Gesetzgeber unter 

hohe Strafsanktion gestellt ~~rde. Die im gegenständlichen 

Entwuxf normü~rten im seiner zeitigen Entwurf ei ner 

Novelle zum Um\vel tkontrollgesetz zum Teil noch als Ver-

fassungsbesti~~ungen konzipierten weitgehenden Aus-

kunfts- sowie Ubermittlungspflichten würden, insbesondere 

was die genere 11e Äusnahmp von jedweder Gehei.mhA, 1 '!-llngl"':

pflicht anbelangt, den Sinngehalt des Art. 20 Abs. 3 B-VG, 

der alle mit Aufgaben de~ Bundes-, Landes- und Gemeinde-

verwaltung betrauten Organe zur Verschwiegenheit Uber alle 

ihnen aus ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen 

Tatsachen verpflichtet, dBren Geheimha1t-ung unter anderem 
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im :!:nteresse der 1.lmfass'3!!d'?n Landesuerteidigung liegt, 

nahezu gä.nz.li rh Cl1Jshnhl Pli . 

Da - \'Jie den Er"läuterungen zu entnehmen ist - eine Ände-

nmg dieser Verfass'.lngsrechtsl3.ge nicht in Betracht kornmt 

und in Bezug cmi die Geheimhrll i-1JnC]sheniirfni .C::~P der. mi li-
t-'" h ... arlSCuen Landesverteidigung auch nicht vertretbar 't.'äre, 

erscheint es zur Wahrung der vorangeführten militärischen 

Interessen una'odinqh"'lr; gegenständlirhen Entwurf 

dahingehend abzuändern, daß Daten, die nach Art. 20 Abs. 3 

B-VG der .AJl1tsv'3rschwiegenhei t. 'lnterliegen, von jeglicher 

Informations- oder Übermittlungspflicht ausgenomJnen 

werden. Dies betrifft Cl.1J.S ho. Sicht insbesonnprp den § 4 

bezüglich des freien Zuganges zu Umweltdaten r § 7 bezüg-

lieh der Übermittlungs- und Auskunftspflicht im Zusawmen-

hang mit der Umwe 1 tdai-enhrlnk; sowie § 8 bezUgl i rh der 

darin normierten Übermittlungspflicht. 

für die Koordination der 11rnfasS8!1d8~ T :ln~~C!''t'To.'''''1-oi...-1': , ....... , i l""\rr 
_\",.4 ..... ___ .. _..t.. ..... --. .... _ ..... '::J ........... ,,':J 

zuständige Abteilung im Bundesk3.nzl'?r~mt im Begutach-

tungsverfa.hren nj cht befaßt wurde; obwohl im Gegen~tanc'l 

Interessen der umfassenden Landesverteidigung betroffen 

sind. 

Dem Präsj djl1m des Nation"'!] I'At-8.C:; wurden 25 Kopien dieser 

Stellungnahme übermittelt. 

10. April 1992 
FUr den Bundesmjni~t-er' 

i.V. F end e r 
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